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 Veröffentlicht am 20.08.1996

Index

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

GebG 1957 §14 TP6;

Rechtssatz

Wählt eine Partei den Weg einer gebührenp8ichtigen schriftlichen Eingabe, dann kann sie die Gebührenp8icht nicht

dadurch abwenden, daß sie darauf hinweist, es wäre ihr auch ein anderer, nicht eingabegebührenp8ichtiger Weg zur

Verfolgung ihres Anliegens offengestanden.
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